
J

- 1*90 - W S  JJI5 001 - Äjfj 
1 . Aus taus clibla 11

??h/siPc
00

- +M-J l
I Z f' f>1 ~t V d

solche Fragen verweigern kann, deren Beantwortung ihm die CTelTtitir 
strafrechtlicher Verfolgung zuziehen v/ürde. ̂

1. Die Regelungen zur Vexn/eigerung der Aussage über Angehörigc

17erden die in § 26 (l) Ziffer 1- 3 StPO bezeichneten higehörigen 
im Brmittlungsverfahren gegen den Beschuldigten als Zeugen 
vernommen, sind sie zur Verweigerung jeglicher Aussage be
rechtigt, soweit nicht nach den Strafgesetz Anzeige zu er
statten ist. § 25 (2) StPO bestimmt, daß sie vor jeder Ver
nehmung darüber zu belehren sind* Ein Verzicht auf dieses 
Recht kann von ihnen jederzeit wiederrufen werden.

In gesellschaftlich vertretbaren Rahmen wir̂ j damit eine für 
den Zeugen bestehende Konf liktSituation.-.a’u®Geschlossen , die 
darin bestehen kann, daß er sich zwienr*der Pflicht zur wahr
heitsgemäßen Aussace und den sich^Slis-v^niiliären Bindungen er- 
gebenden moralischen Verpflichtun^ff entscheiden soll. Der sozia
listische Staat verzichtete auf die Möglichkeit der Beweisführung 
mit derartigen Z8ugenaus_s%ge^.e Er überträgt die Entscheidung Geer 
die Mitwirkung an de£j*e9Kstelluno der Wahrheit im Strafverfahren
in diesen Fällen beugen. Die genannten Zeugen können deshalb

i v ...Mjegliche Aussage vervveiger n. Sagen sie jedoch aus, sind sie im 
Rahmen der Aussage zur Wahrheit verpflichtet. Allerdings begrün
det auch das Strafrecht in Übereinstimmung mit dem hier fixierten 
Grundsatz des Strafverfahrensrechts gemäß § 232 StGB die Möglich
keit des Absehens von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit, wenn vorsätzlich falsche Aussagen vor Gericht oder eine 
falsche Versicherung zum Zwecke des Beweises mit dem Ziel er
folgten, nahe Angehörige vor strafrechtlicher Verfolgung zu 
schützen.

Vir widersprechen damit ausdrücklich der im Lelirbuch Straver- fahrensrecht vertretenen Position, wonach eine Belehrung des Zeugen über die Rechte gemäß § 2? (k ) StPO nicht erforderlich 
r^nn'i iiir Kecllt zur V ertc e i g onmg der Aussage ohnehinist.
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